
  

Benennung von Anzuhörenden zum Gesetzentwurf zur 
Stärkung des Petitionswesens, Ds. 16/1289 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 26.04.2007 
beschlossen, sich der Anhörung des Innen- und 
Rechtsausschusses zum o.a. Gesetzentwurf anzuschließen. 
 
Ich benenne für die FDP-Fraktion folgende Anzuhörende: 
 

1. Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen des 
Landes Schleswig-Holstein, 

2. Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein, 

3. Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, 

4. Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz, 
5. Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, 
6. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband   

Landesverband Schleswig-Holstein, 
7. Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein, 
8. Blinden- und Sehbehindertenverband Schleswig-Holstein, 
9. Gehörlosenverband Schleswig-Holstein. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.  
Dr. Heiner Garg 

An den Vorsitzenden des  
Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages 
Herrn Werner Kalinka, MdL 
 
im Hause 

 04.05.2007 

Dr. Heiner Garg, MdL 
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